
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1982/6/29 4Ob413/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.06.1982

Norm

UrhG §96

Rechtssatz

Die fremdenrechtlichen Anknüpfungspunkte des "Staatsvertrages" und der "Gegenseitigkeit" in § 96 UrhG stehen

gleichrangig nebeneinander; auch wenn urherberrechtlicher Schutz bereits auf Grund von Staatsverträgen besteht, ist

ein darüber hinausgehender Schutz nach Maßgabe der Gegenseitigkeit nicht ausgeschlossen. - Othello.

Entscheidungstexte

4 Ob 413/81

Entscheidungstext OGH 29.06.1982 4 Ob 413/81

Veröff: SZ 55/93 = EvBl 1982/197 S 663 = ÖBl 1983,28 GRURInt 1983,118 (zustimmend Ulmer, 109 Zur

Schutzdauer ausländischer Werke in der BRD und Österreich)
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